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BFH: Umrüstungskosten eines Dienstwagens nicht in 1 %-
Regelung einzubeziehen

Sachverhalt
Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) vertreibt Flüssiggas und stellt ihren leitenden
Angestellten und Außendienstmitarbeitern kostenlos geleaste Firmenfahrzeuge zur
Verfügung, die auch privat genutzt werden dürfen. Die Firmenfahrzeuge der
Außendienstmitarbeiter werden in zeitlicher Nähe nach der Auslieferung der Fahrzeuge
zusätzlich für den Betrieb mit Flüssiggas umgerüstet. Die Umbaukosten trägt jeweils die
Leasinggesellschaft, die diese Kosten über die Leasinggebühr abrechnet. Die
Leasinggebühren, die sich nach Listenpreis, Sonderausstattungen und Umbauten richten,
und alle weiteren Aufwendungen für die Firmenfahrzeuge trägt ausschließlich die Klägerin.
Streitig ist, ob die Umrüstungskosten in die Bemessungsgrundlage für die 1%-Regelung
einzubeziehen sind.

Entscheidung
Die Kosten für die Umrüstung der den Arbeitnehmern zur privaten Nutzung zur Verfügung
gestellten Firmenfahrzeuge auf den Betrieb mit Flüssiggas sind nicht in die
Bemessungsgrundlage für die 1%-Regelung einzubeziehen. 

Der Wert für die private Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs zu privaten Fahrten ist
für jeden Kalendermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der
Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattungen einschließlich der
Umsatzsteuer anzusetzen (§ 8 Abs. 2 Satz 2 EStG i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG). Mit dem
Betrag, der nach der 1 %-Regelung als Einnahme anzusetzen ist, werden sämtliche
geldwerten Vorteile abgegolten, die sich aus der Möglichkeit zur privaten Nutzung des
betrieblichen Fahrzeugs ergeben (BFH-Urteil vom 16.02.2005). Unter dem inländischen
Listenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung ist die an diesem Stichtag maßgebliche
Preisempfehlung des Herstellers zu verstehen, die für den Endverkauf des tatsächlich
genutzten Fahrzeugmodells auf dem inländischen Neuwagenmarkt gilt. Auch die Aufpreise
für werkseitig zusätzlich eingebaute Ausstattungen (Sonderausstattung) sind mit den
Werten anzusetzen, die sich aus der Preisliste des Herstellers ergeben. Sie erhöhen den
Listenpreis des Fahrzeugs entsprechend (BFH-Urteil vom 16.02.2005). 

Der Begriff der Sonderausstattung erfasst daher nur werkseitig zusätzlich eingebaute
Ausstattungen des Fahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung. Der nachträgliche Einbau von
zusätzlichen Ausstattungen in ein betriebliches Fahrzeug ist dagegen nicht als
Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Denn zum einen handelt es
sich dabei nicht um werkseitig zusätzlich eingebaute Ausstattungen des Fahrzeugs, zum
anderen ist die zusätzliche Ausstattung auch nicht im Zeitpunkt der Erstzulassung
vorhanden. Mit der Anknüpfung der Bemessungsgrundlage an den Zeitpunkt der
Erstzulassung statt an die tatsächlichen Anschaffungskosten hat der Gesetzgeber
nachträgliche Wertveränderungen an dem jeweiligen Fahrzeug von der
Bemessungsgrundlage der 1%-Regelung ausnehmen wollen.

Betroffene Norm
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